
Vorlagefragen 

1. Fällt eine beitragsbezogene Altersrente wie die im spa
nischen System der sozialen Sicherheit vorgesehene, die 
sich aus den von dem und für den Arbeitnehmer während 
seines Arbeitslebens gezahlten Beiträgen ergibt, unter den 
Begriff der „Beschäftigungsbedingungen“, auf den sich das 
Verbot in Paragraf 4 der im Anhang der Richtlinie 97/81 ( 1 ) 
wiedergegebenen Rahmenvereinbarung bezieht? 

2. Sollte die erste Frage bejaht werden und davon auszugehen 
sein, dass eine beitragsbezogene Altersrente wie die im spa
nischen System der sozialen Sicherheit vorgesehene unter 
den Begriff „Beschäftigungsbedingung“ im Sinne von Para
graf 4 der Rahmenvereinbarung im Anhang zur Richtlinie 
97/81 fällt: Ist das in diesem Paragrafen enthaltene Diskri
minierungsverbot dahin auszulegen, dass es einer nationalen 
Vorschrift entgegensteht, nach der — infolge der zweifachen 
Anwendung des „Pro-rata-temporis-Grundsatzes“ — Teilzeit
arbeitnehmer im Vergleich zu Vollzeitarbeitnehmern pro
portional längere Beitragszeiten zurücklegen müssen, um 
gegebenenfalls Anspruch auf eine beitragsbezogene Alters
rente zu haben, deren Höhe proportional zur Verringerung 
ihrer Arbeitszeit herabgesetzt ist? 

3. Als Ergänzungsfrage zu den vorhergehenden Fragen: Kann 
eine Regelung wie die spanische (in der 7. Ergänzungs
bestimmung der LGSS) betreffend das System der Beitrags
zahlungen und den Zugang zur Altersrente für Teilzeit
beschäftigte und deren Bemessung als einer bzw. eine der 
„Entgeltsbestandteile und -bedingungen“ angesehen werden, 
auf die sich das Diskriminierungsverbot in Art. 4 der Richt
linie 2006/54 ( 2 ) — und Art. 157 der konsolidierten Fas
sung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (früher Art. 141 EG) — bezieht? 

4. Subsidiär für den Fall, dass die vorhergehenden Fragen ver
neint werden sollten, da die spanische beitragsbezogene Al
tersrente weder unter den Begriff der „Beschäftigungsbedin
gung“ noch den der „Entgeltbestandteile und -bedingungen“ 
fällt: Ist das in Art. 4 der Richtlinie 79/7 ( 3 ) enthaltene Ver
bot der mittelbaren oder unmittelbaren Diskriminierung aus 
Gründen des Geschlechts dahin auszulegen, dass es einer 
nationalen Regelung entgegensteht, nach der infolge der 
zweifachen Anwendung des Pro-rata-temporis-Grundsatzes 
Teilzeitbeschäftigte (bei denen es sich überwiegend um 
Frauen handelt), gegenüber Vollzeitbeschäftigten längere Bei
tragszeiten zurücklegen müssen, um gegebenenfalls einen 
Anspruch auf eine beitragsbezogene Altersrente zu haben, 
die wegen der Verringerung ihrer Arbeitszeit proportional 
herabgesetzt ist? 
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Anträge 

Die Rechtsmittelführerin beantragt, 

— das Urteil des Gerichts vom 12. Mai 2011 in den verbun
denen Rechtssachen T-267/08 und T-279/08 aufzuheben; 

— den im ersten Rechtszug von der Région Nord-Pas-de-Calais 
gestellten Anträgen stattzugeben; 

— der Europäischen Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Die Rechtsmittelführerin stützt ihr Rechtsmittel auf zwei 
Gründe. 

Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund legt sie dem Gericht zur 
Last, sich geweigert zu haben, die Rügen zu prüfen, die gegen
über der Entscheidung K(2008) 1089 endg. der Kommission 
vom 2. April 2008 erhoben worden seien, die durch die Ent
scheidung K(2010) 4112 endg. der Kommission vom 23. Juni 
2010 zurückgezogen und ersetzt worden sei (Gegenstand beider 
Entscheidungen sei dieselbe staatliche Beihilfe C 38/2007 [ex 
NN 45/2007]). Die neue Entscheidung sei nämlich in Wirklich
keit in Beantwortung der Schriftsätze ergangen, die sie im Rah
men ihrer ursprünglichen Klage vor dem Gericht eingereicht 
habe, ohne dass sie im Rahmen eines neuen vorherigen Ver
waltungsverfahrens Gelegenheit zur Äußerung gehabt habe. 

Mit ihrem zweien Rechtsmittelgrund macht die Rechtsmittelfüh
rerin eine Verletzung der Verteidigungsrechte und einen Verstoß 
gegen den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens im 
Rahmen des Verwaltungsverfahrens geltend, da die Kommission 
eine neue Entscheidung erlassen und sich dabei über die Ver
pflichtung hinweggesetzt habe, die dafür geltenden wesentlichen 
Formvorschriften einzuhalten. Sie habe nämlich ihre Prüfung 
der Art der fraglichen staatlichen Maßnahme geändert und die 
Methode zur Berechnung der Referenzsätze revidiert, die zum 
Zeitpunkt der Gewährung der zu Gunsten der Arbel Fauvet Rail 
SA gewährten staatlichen Beihilfe gegolten hätten.
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